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§ 70 StW 1992

StW 1992 - Statut fur die Stadt Wels 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2025

1. (1)Hat die Stadt die Absicht, im eigenen Wirkungsbereich ein Vorhaben durchzufiihren, durch das wegen seines
Umfanges, wegen seiner Art, wegen des dafir notwendigen finanziellen Aufwandes oder aus anderen Griinden
Interessen der Einwohner (Einwohnerinnen) im allgemeinen oder Interessen eines bestimmten Teiles der
Einwohner (Einwohnerinnen) besonders berihrt wiirden, so hat sie, insoweit dem nicht gesetzliche
Bestimmungen, insbesondere Geheimhaltungsverpflichtungen, entgegenstehen, die Einwohner (Einwohnerinnen)
bzw. den in Betracht kommenden Teil der Einwohner (Einwohnerinnen) Gber das Vorhaben ausreichend und
zeitgerecht, mdglichst noch im Planungsstadium, zu informieren. (Anm: LGBI.Nr. 64/2025)

2. (2)Die Information im Sinn des Abs. 1 hat durch Verd&ffentlichung im Amtsblatt und an der Amtstafel sowie
daruber hinaus auch in anderer wirksamer Weise so zu erfolgen, dass die anzusprechende Zielgruppe moglichst
umfassend erreicht werden kann. Hiefiir kommen je nach den Gegebenheiten insbesondere die
Bekanntmachung durch (zusatzlichen) 6ffentlichen Anschlag, durch Aussendungen, durch Verlautbarungen in der
Presse oder im Rundfunk (Fernsehen) in Betracht. (Anm: LGBI.Nr. 91/2018)

3. (3)Durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 werden die fir die Durchfihrung des betreffenden Vorhabens
malgeblichen Rechtsvorschriften sowie auch die Rechtswirksamkeit von Verordnungen und Bescheiden nicht
bertuhrt.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=91/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 70 StW 1992
	StW 1992 - Statut für die Stadt Wels 1992


